






Tabelle 4.5: Charakterisierung des Ausmaßes der Oberflächenrißbildung

Tabelle 4.6: Charakterisierung des Ausmaßes der Innenrißbildung

Tabelle 4.7: Charakterisierung des Ausmaßes der Hirnrißbildung

Tabelle 4.8: Charakterisierung des Ausmaßes von Zellkollaps
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Teil 5:

1) Visuelle Begutachtung der Partie. Auswahl der Stapel (Pakete) für die Kontrolle.

2) Paket oder Stapel öffnen. Proben nach Zufallsgesichtspunkten ziehen.

3a) MeBelektroden einschlagen, gegebenenfalls vorbohren.

3b) An allen Testbrettern die Holzfeuchte bei 1/3 Brettdicke messen,

Wenn die Einhaltung bestimmter Feuchtedifferenzen gefordert ist, Elektroden
zuerst auf 1/6 Brettdicke (Mindesteindringtiefe 5 mm), dann auf 1/3 Brettdicke
und abschließend bis auf 1/2 Brettdicke einschlagen.

Falls Trennschnitt erforderlich, diesen in 300-500 mrn Abstand vom Himende
oder in Brettmitte durchführen und Querriegel von 15-20 mm Stärke entnehmen.

An der frischen Schnittstelle mit dem Handfeuchtemeßgerät durch seitliches Einstechen
Holzfeuchte (eventuell in unterschiedlichen Tiefen) bestimmen:

Querriegel auf Oberflächen- und Innenrisse untersuchen.

Oberflächenrißtiefe bewerten.

Vorhandensein von lnnenrissen notieren.

Querriegel hinsichtlich Verfärbungen bewerten.

Querriegel beiseite legen rur die Bestimmung des Verschalungsgrades
und später bei 6) fortfahren.

5) Bei 2) fortfahren, bis erforderlicher Stichprobenumfang erreicht ist.

6) Der Verschalungsgrad wird nach Abschluß aller anderen Messungen überprüft.

Aus den Querriegeln auf einer Band- oder Kreissäge oder mit einem Spaltmesser
die rechteckigen Probenkörper fiir die Mittenschnittprobe anfertigen.

Mittenschnittproben bei Nadelholz mindestens 24 Stunden, bei Laubholz mindestens
48 Stunden lang klimatisieren. Anschließend maximale Spaltöffnung vermessen.

Alle Bewertungsergebnisse in ein Protokollforrnular eintragen.7)

Protokollblatt auswerten und Trocknungsqualität bestimmen.8)

Charge rur OK erklären, zurückweisen, nachtrocknen oder in niedrigere Trocknungs-
qualitätsklasse einstufen.

9)
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